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Index

L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

80/06 Bodenreform

Norm

AgrVG §7a Abs4;

AVG §73;

FlVfGG §10;

FlVfGG §11;

FlVfGG §12;

FlVfGG §3;

FlVfGG §4;

FlVfGG §50;

FlVfLG Tir 1996 §12;

FlVfLG Tir 1996 §14;

FlVfLG Tir 1996 §17;

FlVfLG Tir 1996 §23;

FlVfLG Tir 1996 §29;

FlVfLG Tir 1996 §3;

VwRallg;

1. AVG § 73 heute

2. AVG § 73 gültig ab 15.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. AVG § 73 gültig von 01.01.2014 bis 14.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 73 gültig von 20.04.2002 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

5. AVG § 73 gültig von 01.01.1999 bis 19.04.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

6. AVG § 73 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 73 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2009/07/0009

Rechtssatz

Der stufenförmige Aufbau des Kommassierungsverfahrens bedingt, dass Entscheidungsfristen des nächstfolgenden
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Verfahrensstadiums erst nach rechtskräftigem Abschluss der vorherigen Verfahrensstufe zu laufen beginnen können;

die Auslösung der EntscheidungspBicht iSd § 73 AVG für die nächstfolgende Etappe ist somit an den rechtskräftigen

Abschluss des vorherigen Verfahrensstadiums geknüpft. Daraus entsteht für die Verfahrensparteien eines

Zusammenlegungsverfahrens die Notwendigkeit bei andauernder Untätigkeit der Agrarbehörde erster Instanz nach

Abschluss eines Verfahrensstadiums einen Antrag auf Setzung der noch nötigen Verfahrensschritte in der

nächstfolgenden Etappe des Zusammenlegungsverfahrens zu stellen, um dieses voranzutreiben. Dies kann die

Stellung mehrerer Devolutionsanträge erforderlich machen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass über einen

derartigen Devolutionsantrag nach § 73 AVG, der sich aus dem Vorgesagten jeweils nur auf den Abschluss eines

Verfahrensstadiums des mehrere Etappen umfassenden Zusammenlegungsverfahrens beziehen kann, "ohne

unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen" entschieden werden muss (für die

Erlassung des Zusammenlegungsplanes im Falle einer vorläuEgen Übernahme der GrundabEndungen steht gemäß §

7a Abs. 4 AgrVG ein Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung).Der stufenförmige Aufbau des

Kommassierungsverfahrens bedingt, dass Entscheidungsfristen des nächstfolgenden Verfahrensstadiums erst nach

rechtskräftigem Abschluss der vorherigen Verfahrensstufe zu laufen beginnen können; die Auslösung der

EntscheidungspBicht iSd Paragraph 73, AVG für die nächstfolgende Etappe ist somit an den rechtskräftigen Abschluss

des vorherigen Verfahrensstadiums geknüpft. Daraus entsteht für die Verfahrensparteien eines

Zusammenlegungsverfahrens die Notwendigkeit bei andauernder Untätigkeit der Agrarbehörde erster Instanz nach

Abschluss eines Verfahrensstadiums einen Antrag auf Setzung der noch nötigen Verfahrensschritte in der

nächstfolgenden Etappe des Zusammenlegungsverfahrens zu stellen, um dieses voranzutreiben. Dies kann die

Stellung mehrerer Devolutionsanträge erforderlich machen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass über einen

derartigen Devolutionsantrag nach Paragraph 73, AVG, der sich aus dem Vorgesagten jeweils nur auf den Abschluss

eines Verfahrensstadiums des mehrere Etappen umfassenden Zusammenlegungsverfahrens beziehen kann, "ohne

unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen" entschieden werden muss (für die

Erlassung des Zusammenlegungsplanes im Falle einer vorläuEgen Übernahme der GrundabEndungen steht gemäß

Paragraph 7 a, Absatz 4, AgrVG ein Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung).
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